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Wahlordnung für die Wahlen der Organe 
der Universität Koblenz 

Vom 3. Februar 2022 

 

Auf Grund des § 7 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 39 Abs. 5 des Hochschulgesetzes (HochSchG) 
vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 
2021 (GVBl. S. 453), BS 223-41, in Verbindung mit § 3 Abs. 6 und § 4 Abs. 1 Satz 1 des 
Landesgesetzes zur Neustrukturierung der Universitätsstandorte Kaiserslautern, 
Landau und Koblenz (UniNStruktG) vom 15. Oktober 2020 (GVBl. 547), BS 223-46, hat 
der Senatsausschuss nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 UniNStruktG am 14. Juli 2021 und am 2. 
Februar 2022 folgende Wahlordnung für die Universität Koblenz als Satzung beschlos-
sen. Diese Wahlordnung hat das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit mit 
Schreiben vom 23. Dezember 2021, Az.: 7211-0023#2021/0001-1501 15325 geneh-
migt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieser Ordnung gelten für die Wahlen zu folgenden Organen der 
Universität: 

1. Senat 
2. Fachbereichsräte 
3. Präsidentin oder Präsident 
4. Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
5. Kanzlerin oder Kanzler 
6. Dekaninnen und Dekane 
7. Prodekaninnen oder Prodekane 
8. Hochschulangehörige Mitglieder des Hochschulrats. 

(2) Für Hochschulwahlen nach dem Landesgesetz zur Neustrukturierung der Universi-
tätsstandorte Kaiserslautern, Landau und Koblenz vom 15. Oktober 2020 gelten die Vor-
schriften dieser Ordnung entsprechend. 

 

§ 2 
Aktives und passives Wahlrecht 

(1) Wahlberechtigt und wählbar sind die Mitglieder der Universität und die ihnen durch 
Gesetz oder Grundordnung mitgliedschaftlich Gleichgestellten.  

(2) Das aktive Wahlrecht kann nur ausüben, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist. Die Eintragung in das Wählerverzeichnis findet nicht mehr statt, wenn die Einstel-
lung, Anstellung, Ernennung, Immatrikulation, Rückmeldung oder ein Gruppenwechsel 
oder eine Gruppenwahl nach dem 10. Werktag vor der Offenlegung des Wählerverzeich-
nisses oder der Verlust der Mitgliedschaft vor dem ersten Wahltag zweifelsfrei erfolgt. 
Wer nach diesem Zeitpunkt bei der Universität ausscheidet, verliert mit der Mitglied-
schaft sein Wahlrecht. 

(3) Als Werktage im Sinn der Wahlordnung gelten nicht Feiertage, Samstage und Sonn-
tage. 

 

§ 3 
Wahlgrundsätze und Wahlverfahren 

(1) Die Wahlen zu den Organen nach § 1 Abs. 1 sind frei, gleich und geheim. Sie werden 
für die Kollegialorgane gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 in Form der personalisierten Verhält-
niswahl (§ 15) oder der Mehrheitswahl (§ 16) durchgeführt; Briefwahl (§ 17) ist möglich.  

(2) Wahlberechtigte dürfen ihre Stimme bei allen in § 1 Abs. 1 genannten Wahlen nur 
persönlich abgeben; eine Vertretung ist unzulässig. 
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(3) Die Wahlberechtigten können bei Wahlen zu den Fachbereichsräten nur in einem 
Fachbereich wählen und gewählt werden; gehören sie mehreren Fachbereichen an, 
wählen sie in dem Fachbereich, dem das Fach angehört, welches bei der Einschreibung 
oder Rückmeldung an erster Stelle steht. Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung an Fachbereichsein-
richtungen sind in dem Fachbereich wahlberechtigt, unter dessen Verantwortung die 
Fachbereichseinrichtung steht; gehören sie mehreren Fachbereichen an, bestimmen sie 
den Fachbereich durch schriftliche Erklärung gegenüber der Wahlleitung. Akademische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 
Verwaltung in zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen, Betriebseinheiten oder in der 
zentralen Verwaltung sind bei Fachbereichsratswahlen nicht wahlberechtigt. 

(4) Wahlberechtigte, die mehreren Gruppen angehören, können bei den Wahlen der 
Kollegialorgane gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 nur in einer Gruppe wählen und gewählt 
werden. Die Gruppe bestimmen sie durch Erklärung in Textform gegenüber der Wahl-
leitung. § 2 Abs. 2 bleibt unberührt. Gehören Wahlberechtigte der Gruppe der Studie-
renden und zugleich einer anderen Gruppe an, können sie nur in der anderen Gruppe 
wählen und gewählt werden. 

(5) Gleichzeitige Mitgliedschaft in Hochschulrat und Senat ist nicht möglich. Zulässig ist 
eine gleichzeitige Mitgliedschaft in Fachbereichsrat und Senat sowie in Hochschulrat 
und Fachbereichsrat. 

(6) Die Wahlleitung bestimmt, ob die Wahlen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 als Urnenwahl 
oder als internetbasierte Online-Wahl (Elektronische Wahl) jeweils mit der gleichzeitigen 
Möglichkeit der Stimmabgabe per Briefwahl durchgeführt wird. Die Elektronische Wahl 
ist nur dann zulässig, wenn bei ihrer Durchführung die geltenden Wahlrechtsgrundsätze, 
insbesondere der Öffentlichkeit der Wahl, gewahrt sind. 

(7) In Semestern mit vollständig oder überwiegend digitaler Lehre nach § 1 Abs. 1 der 
Rahmenprüfungsordnung bestimmt die Wahlleitung unter Berücksichtigung der aktuel-
len Infektionslage und sofern Präsenzveranstaltungen aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen nicht möglich sind oder sofern dies zur Vermeidung von Gefahren für die 
Beteiligten erforderlich erscheint, ob Urnenwahlen zu den Organen nach § 1 Abs. 1 Nr. 
1 und 2 ausschließlich als Briefwahl durchgeführt werden.  

Die in § 14 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten Unterlagen werden durch die Wahlleitung oder 
die stellvertretende Wahlleitung an alle Wahlberechtigten von Amts wegen ohne Antrag 
versandt. Der Wahlbriefumschlag muss bis zum Wahltermin, spätestens um 16.00 Uhr, 
bei der Wahlleitung oder deren Stellvertretung eingegangen sein. Wahltermin ist abwei-
chend von § 6 Abs. 2 der Tag, bis zu dem die Wahlbriefumschläge eingegangen sein 
müssen. Dieser Tag wird in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten und in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 2 von der jeweils amtierenden 
Dekanin oder vom jeweils amtierenden Dekan festgelegt. Abweichend von § 17 Abs. 4 
übergibt die Wahlleitung oder die stellvertretende Wahlleitung die fristgerecht eingegan-
genen Wahlbriefumschläge vor Beginn der Auszählung an den Wahlvorstand. § 14 und 
§ 17 Abs. 3 und 4 bleiben im Übrigen unberührt.  
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§ 4 
Wahlleitung 

(1) Die Wahlleitung wird von der Kanzlerin oder dem Kanzler wahrgenommen. Für den 
Campus Koblenz und das Präsidialamt bestimmt die Wahlleitung jeweils eine Stellver-
tretung (stellvertretende Wahlleitung). Für die Zeit nach der Auflösung des Verwaltungs-
standortes Mainz mit Ablauf des 31.12.2024 kann von der Bestimmung einer stellvertre-
tenden Wahlleitung für das Präsidialamt abgesehen werden.   

(2) Die Wahlleitung ist für die technische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
verantwortlich. 

 

§ 5 
Wahlvorstand 

(1) Zur Durchführung einer Wahl wird ein Wahlvorstand gebildet. Die Mitglieder des 
Wahlvorstands sind zu unparteiischer und sorgfältiger Erfüllung Ihres Amtes verpflichtet. 
Sie üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.    

(2) Für die Wahlen zu den Fachbereichsräten wird am Campus Koblenz, die diesem 
zugeordneten Dienststellen einschließend, ein Wahlvorstand von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten berufen. Für die Wahlen zum Senat wird von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten ein gemeinsamer Wahlvorstand im Präsidialamt und am Campus Koblenz 
ein Wahlvorstand berufen. Für die Zeit nach der Auflösung des Verwaltungsstandortes 
Mainz mit Ablauf des 31.12.2024 kann von der Berufung eines (weiteren) Wahlvorstan-
des am Campus Koblenz abgesehen werden.  

(3) Der Wahlvorstand hat über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge zu be-
schließen, die Stimmabgabe zu leiten, das Ergebnis festzustellen und die Verteilung der 
Sitze vorzunehmen. Die Feststellung des Gesamtergebnisses und die Verteilung der 
Sitze bei den Wahlen zum Senat erfolgen durch den beim Präsidialamt gebildeten ge-
meinsamen Wahlvorstand. 

(4) Ein Wahlvorstand nach Abs. 2 hat fünf Mitglieder, für die je eine Stellvertreterin oder 
ein Stellvertreter berufen werden soll. Sie sollen verschiedenen Gruppen, darunter ein 
Mitglied der Gruppe der Studierenden, angehören und für die betreffende Wahl wahlbe-
rechtigt sein. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden, deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter und eine Schriftführerin oder 
einen Schriftführer. Durch die Wahlleitung können zusätzlich Wahlhelferinnen oder 
Wahlhelfer bestellt werden. 

(5) Der Wahlvorstand bei den Wahlen der Präsidentin oder des Präsidenten, der Vize-
präsidentinnen oder Vizepräsidenten, der Kanzlerin oder des Kanzlers, der Mitglieder 
des Hochschulrates, der Dekaninnen oder Dekane sowie der Prodekaninnen oder Pro-
dekane hat drei Mitglieder, die verschiedenen Gruppen, darunter ein Mitglied der 
Gruppe der Studierenden, angehören sollen. Der Wahlvorstand wird für jede Wahl durch 
den Senat oder den Fachbereichsrat berufen. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter 
und eine Schriftführerin oder einen Schriftführer.  
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(6) Die oder der Vorsitzende bestimmt Zeit und Ort der Sitzungen und lädt die übrigen 
Mitglieder ein. Die konstituierende Sitzung wird von der Wahlleitung, beim gemeinsamen 
Wahlvorstand von der Präsidentin oder vom Präsidenten einberufen. 

(7) Die Sitzungen sind für die Wahlberechtigten und die Presse öffentlich. Im Sitzungs- 
und Wahlraum übt die oder der Vorsitzende das Hausrecht aus. 

(8) Ein Wahlvorstand mit fünf Mitgliedern ist beschlussfähig, wenn das vorsitzende Mit-
glied oder seine Stellvertretung und mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind. 
Ein Wahlvorstand mit drei Mitgliedern ist beschlussfähig, wenn neben dem vorsitzenden 
Mitglied oder seiner Stellvertretung mindestens ein weiteres Mitglied anwesend ist. Die 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen zählen bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des vorsitzenden Mitglieds, bei dessen Abwesenheit die Stimme seiner 
Stellvertretung. 

(9) Über jede Sitzung ist von der oder dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von den anwesenden Mitgliedern unterzeichnet wird. 

 

§ 6 
Wahltermin, Zeitbestimmungen und Terminplan 

(1) Die Wahlen sind während der Vorlesungszeit durchzuführen. 

(2) Wahltermin im Sinne dieser Wahlordnung ist der erste Tag der Wahl. Wahlfrist ist 
der Zeitraum zwischen dem ersten und dem letzten Zeitpunkt einer möglichen Stimm-
abgabe. 

(3) Die Wahlen zu den Kollegialorganen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 finden alle drei Jahre 
und die jährlichen Wahlen der Vertretung der Studierenden finden in der Regel vier Wo-
chen vor Ende der laufenden Amtszeit statt. Die Wahlen der Mitglieder des Hochschul-
rates finden alle fünf Jahre, spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit, statt. Es 
sollen durchgeführt werden: 

1. die Wahlen der Dekaninnen oder Dekane unverzüglich nach der Wahl der Fachbe-
reichsräte, 

2. die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten, der Vizepräsidentinnen oder Vize-
präsidenten und der Kanzlerin oder des Kanzlers in der Regel drei Monate vor Ablauf 
der Amtszeit. 

(4) Der oder die Tage, an denen die Wahl stattfindet, werden festgelegt: 
1. für die Wahlen zum Senat und zum Hochschulrat von der Präsidentin oder dem Prä-

sidenten, 
2. für die Wahl des vorsitzenden Mitgliedes des Hochschulrates von der Präsidentin 

oder dem Präsidenten, 
3. für die Wahlen zu den Fachbereichsräten und für die Wahlen der Dekaninnen oder 

der Dekane von der jeweils amtierenden Dekanin oder vom jeweils amtierenden De-
kan, 

4. für die Wahlen nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 vom vorsitzenden Mitglied des Hochschulrates. 
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(5) Scheidet die Präsidentin oder der Präsident oder eine Vizepräsidentin oder ein Vize-
präsident oder die Kanzlerin oder der Kanzler vorzeitig aus dem Amt aus, so legen in-
nerhalb eines Monats nach dem Ausscheiden das vorsitzende Mitglied des Hochschul-
rates, das vorsitzende Mitglied des Senats und die Wahlleitung einvernehmlich die Fris-
ten und den Termin für die Neuwahl fest. Scheidet eine Dekanin oder ein Dekan oder 
eine Prodekanin oder Prodekan vorzeitig aus dem Amt aus, sind für die restliche Amts-
zeit unverzüglich Neuwahlen durchzuführen.   

(6) Die Amtszeit des Senates richtet sich nach § 11 Abs. 3 Grundordnung, die Amtszeit 
der Fachbereichsräte nach § 13 Abs. 5 Grundordnung. 

(7) Die Wahlleitung stellt einen Terminplan über den zeitlichen Ablauf der Wahlvorberei-
tungen und der Wahlen der Organe der Universität auf. Der Terminplan ist für den Wahl-
vorstand verbindlich.  

(8) Wird die Wahl als Elektronische Wahl durchgeführt, sind im Terminplan Beginn und 
Ende der Wahlfrist festzulegen. Die Wahlfrist soll mindestens sechs und höchstens 15 
Werktage betragen. 

 

§ 7 
Stimmbezirke 

(1) Für die einzelnen Wahlen sind Stimmbezirke zu bilden, soweit es die ordnungsge-
mäße Durchführung der Wahl gebietet. 

(2) Die Zahl der Wahlberechtigten eines Stimmbezirkes darf nicht so gering sein, dass 
erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte abgestimmt haben. 

(3) Stimmbezirke werden von den gemäß § 6 Abs. 4 jeweils Zuständigen im Benehmen 
mit der Wahlleitung gebildet. 

 

 

Zweiter Teil 

Besondere Vorschriften für die Wahlen der Mitglieder zum Senat und zu den 
Fachbereichsräten 

 

§ 8 
Wahl der Mitglieder zum Senat und zu den Fachbereichsräten 

(1) Bei der Wahl zum Senat wählt in jedem Fachbereich die Gruppe der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer zwei Mitglieder gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 HochSchG 
aus ihrer Mitte. In der Gruppe der Studierenden gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Hoch-
SchG sowie der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 
37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 HochSchG und der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Technik und Verwaltung gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 HochSchG werden die Se-
natsmitglieder von der Gesamtheit der der jeweiligen Gruppe angehörenden Mitglieder 
gewählt. 
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(2) Bei den Wahlen zu den Fachbereichsräten wählt jede Gruppe in jedem Fachbereich 
aus ihrer Mitte ihre jeweiligen Vertreterinnen oder Vertreter. 

(3) Für die Wahlen zum Senat können die Wahlberechtigten sowohl bei der Wahlleitung 
als auch den jeweils stellvertretenden Wahlleitungen und für die Wahlen zu den Fach-
bereichsräten bei den jeweils stellvertretenden Wahlleitungen bis 16 Uhr des 18. Werk-
tages vor dem Wahltermin Wahlvorschläge für ihre Gruppe einreichen. Liegt bei Ablauf 
dieser ersten Einreichungsfrist mindestens ein den Anforderungen des § 11 genügender 
Wahlvorschlag vor, so können weitere Wahlvorschläge bis 16 Uhr des 16. Werktages 
vor dem Wahltermin eingereicht werden. 

(4) Das Wählerverzeichnis für die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten 
wird von der Wahlleitung zwölf Werktage vor dem Wahltermin vorläufig festgestellt. 

 

§ 9 
Wahlbekanntmachung 

Die Art der Wahl nach § 1 Abs. 1, der Wahltermin, das Wahlverfahren, der Ort und die 
Art der Bekanntmachung von Entscheidungen des Wahlvorstandes sowie Zeit und Ort 
der Offenlegung des Wählerverzeichnisses und der Termin für die Einreichung von Vor-
schlagslisten sind spätestens sechs Wochen vor dem Wahltermin durch Aushang einer 
Wahlbekanntmachung an geeigneter Stelle der Universität sowie durch Veröffentlichung 
auf der Homepage der Universität bekannt zu machen. In der Wahlbekanntmachung 
soll auch darauf hingewiesen werden, wer wahlberechtigt und wer wählbar ist, welche 
Stimmbezirke gebildet wurden, wie viele Mitglieder insgesamt in den einzelnen Gruppen 
zu wählen sind und wie Briefwahl beantragt werden kann.  

 

§ 10 
Wählerverzeichnis 

(1) Die Wahlleitung stellt für jede Wahl ein Wählerverzeichnis auf, in dem alle wahlbe-
rechtigten und wählbaren Hochschulmitglieder nach Gruppen getrennt aufgeführt sind. 
Dabei ist der Aufteilung in Stimmbezirke Rechnung zu tragen.  

(2) Das Wählerverzeichnis muss Name, Vorname und Fachbereich nach § 3 Abs. 3 oder 
Dienststelle der Wahlberechtigten und bei Studierenden zusätzlich die Matrikelnummer 
enthalten. 

(3) Das Wählerverzeichnis wird spätestens zwei Wochen vor dem ersten Wahltag zur 
Einsicht für die Hochschulmitglieder von der Wahlleitung während der üblichen Dienst-
stunden ausgelegt. Die Auslegungszeit beträgt mindestens vier Werktage und wird in 
der Wahlbekanntmachung näher bestimmt.  

(4) Wahlberechtigte, die das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig halten, 
können die Berichtigung während der Dauer der Auslegungszeit bei der Wahlleitung in 
Textform beantragen. Sie haben die erforderlichen Beweise beizubringen, sofern die 
behaupteten Tatsachen nicht amtsbekannt oder offenkundig sind. Über den Antrag ent-
scheidet die Wahlleitung. Die Entscheidung ist den Betroffenen vor Ablauf der Ausle-
gungsfrist mitzuteilen, soweit sie für das Wahlrecht oder die Wählbarkeit erheblich ist. 
Studierende können sich durch schriftliche Erklärung gegenüber der Wahlleitung für die 
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Wahl in einem anderen Fachbereich, dem sie angehören, entscheiden. Das Wählerver-
zeichnis kann während der Auslegungszeit jederzeit von Amts wegen berichtigt oder 
ergänzt werden.  

(5) Nach Ablauf der Auslegungszeit kann das Wählerverzeichnis nur bei offensichtlichen 
Fehlern, Unstimmigkeiten und Schreibversehen von der Wahlleitung und nur bis zum 
Ablauf des sechsten Werktages vor dem ersten Wahltag berichtigt werden. Tatsächliche 
Änderungen während dieses Zeitraumes, die sich auf das Wahlrecht oder die Wählbar-
keit auswirken, werden nicht mehr berücksichtigt.  

(6) Mit Ablauf des sechsten Werktages vor dem Wahltermin stellt die Wahlleitung das 
Wählerverzeichnis endgültig fest. Für die Ausübung des Wahlrechts ist das endgültig 
festgestellte Wählerverzeichnis maßgebend. 

 

§ 11 
Wahlvorschläge 

(1) Wahlvorschläge dürfen nur Bewerberinnen und Bewerber enthalten, die 

1. der Gruppe angehören, aus deren Mitte die Mitglieder gewählt werden, 
2. in keinem anderen Wahlvorschlag der Gruppe, deren Mitglieder gewählt werden sol-

len, aufgenommen sind. 

(2) Wahlvorschläge sollen mindestens so viele Personen enthalten, wie von der jeweili-
gen Gruppe Mitglieder zu wählen sind. Eine angemessene Vertretung von Frauen und 
Männern ist anzustreben. 

(3) Wahlvorschläge bedürfen der Schriftform. Sie müssen enthalten: 
1. die Bezeichnung der Wahl,  
2. die Bezeichnung der vorgeschlagenen Gruppe (§ 37 Abs. 2 Satz 1 HochSchG), 
3. Vor- und Zuname, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder Dienststelle, Anschrift 

und Unterschrift der Vorschlagenden, 
4. Ort und Datum der Unterzeichnung und 
5. Vor- und Zuname, Gruppenzugehörigkeit, Fachbereich oder Dienststelle der Vorge-

schlagenen. 

Die Vorgeschlagenen müssen durch Unterschrift auf dem Wahlvorschlag erklären, dass 
sie mit ihrer Nominierung einverstanden sind. 

(4) Der Wahlvorschlag kann eine Listenbezeichnung (Kennwort) enthalten. Das ge-
wählte Kennwort darf weder den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderlaufen noch zu 
einer Irreführung der Wählerinnen und Wähler beitragen. Der Wahlvorstand kann in be-
gründeten Fällen eine Listenbezeichnung zurückweisen.  

(5) Wahlvorschläge müssen von mindestens zwei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 
Die oder der erste Unterzeichnende ist berechtigt, den Wahlvorschlag zu vertreten (Ver-
trauensperson). Die Wahlberechtigten können nur einen Wahlvorschlag für dasselbe 
Gremium unterzeichnen. Niemand kann sich selbst vorschlagen. 
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§ 12 
Listenverbindung 

(1) Listenverbindung ist zulässig; sie bewirkt, dass die verbundenen Listen bei der Sitz-
verteilung im Verhältnis zu den übrigen Listen und Listenverbindungen als eine Liste 
gelten. 

(2) Das Eingehen einer Listenverbindung ist der Wahlleitung oder der stellvertretenden 
Wahlleitung bis 16 Uhr des 13. Werktages vor dem Wahltermin schriftlich durch die Vor-
schlagenden zu erklären. Die Vorgeschlagenen müssen der Listenverbindung schriftlich 
zugestimmt haben. Eine solche Erklärung kann nicht mehr zurückgenommen werden. 
Unverzüglich nach Ablauf der Einreichungsfrist werden die Listenverbindungen durch 
die Wahlleitung oder die stellvertretende Wahlleitung dem vorsitzenden Mitglied des 
Wahlvorstandes zugeleitet. 

 

§ 13 
Prüfung der Wahlvorschläge und Listenverbindungen 

(1) Die Wahlleitung oder eine von ihr beauftragte Person vermerkt auf jedem eingereich-
ten Wahlvorschlag Tag und Uhrzeit des Eingangs. Die Wahlleitung oder die stellvertre-
tende Wahlleitung prüft die einzelnen Wahlvorschläge auf ihre Zulässigkeit. Stellt sie 
Mängel fest, so fordert sie die Vertrauensperson des Wahlvorschlags unverzüglich auf, 
diese bis zum Ablauf der Einreichungsfrist zu beseitigen. Eine Ergänzung, Änderung 
oder Rücknahme eines Wahlvorschlags ist nur bis zum Ablauf der vorgesehenen Ein-
reichungsfrist und nur durch alle Vorschlagenden gemeinsam möglich. Unverzüglich 
nach Ablauf der Einreichungsfrist werden die Wahlvorschläge durch die Wahlleitung 
dem vorsitzenden Mitglied des Wahlvorstandes zugeleitet. 

(2) Der Wahlvorstand beschließt unverzüglich über die Zulassung der Wahlvorschläge 
und der Listenverbindungen. Wahlvorschläge, die verspätet eingereicht sind oder den 
Anforderungen dieser Wahlordnung nicht genügen, sind zurückzuweisen. Werden die 
Anforderungen lediglich hinsichtlich einzelner Bewerberinnen oder Bewerber des Wahl-
vorschlags nicht erfüllt, sind nur die Betreffenden zu streichen. Bewerberinnen und Be-
werber, die auf mehreren Wahlvorschlägen aufgeführt sind (§ 11 Abs. 1 Nr. 2) oder 
Wahlberechtigte, die mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet haben (§ 11 Abs. 5 Satz 
3), werden auf allen, außer dem zuerst eingegangenen, gestrichen. Hat jemand seinen 
eigenen Wahlvorschlag unterschrieben (§ 11 Abs. 5 Satz 4), so ist seine Unterschrift 
ungültig. Beschlüsse nach Satz 2 bis 5 sind den jeweils Betroffenen mit Begründung 
mitzuteilen. Ist eine Listenbezeichnung unzulässig oder geeignet, Verwechslungen mit 
einem früher eingereichten Wahlvorschlag hervorzurufen, so ist der Wahlvorstand ver-
pflichtet, eine Ersatzlistenbezeichnung (Name der ersten Listenbewerberin bzw. des 
ersten Listenbewerbers), erforderlichenfalls mit weiteren Unterscheidungsmerkmalen, 
zu vergeben. In diesem Falle ist der Beschluss mit Begründung der Vertrauensperson 
mitzuteilen. 

(3) Die zugelassenen Wahlvorschläge sind vom Wahlvorstand in der Reihenfolge ihres 
Eingangs mit Ordnungsnummern (zum Beispiel Wahlvorschlag 1) zu versehen und an-
schließend ortsüblich bekannt zu geben. In gleicher Weise sind die zugelassenen Lis-
tenverbindungen bekannt zu geben. 
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§ 14 
Wahlinformation und Wahlunterlagen 

(1) Die Wahlleitung teilt den  Wahlberechtigten spätestens zum Zeitpunkt der Wahlbe-
kanntmachung Ort und Zeit der Wahlhandlung schriftlich oder elektronisch mit und weist 
für Einzelheiten über die Wahl auf die Wahlbekanntmachung hin. 

(2) Die Wahlunterlagen umfassen je nach Wahlform folgende Bestandteile:  

1. Urnenwahl: Stimmzettel für jede Gruppe und jede Wahl 
2. Briefwahl: Stimmzettel für jede Gruppe und jede Wahl, Wahlumschlag, Wahlschein 

und Wahlbriefumschlag 
3. Elektronische Wahl: Elektronisches Wahlschreiben mit Zugangsdaten und Informa-

tionen zur Durchführung der Wahl und zur Nutzung des Wahlportals. 

(3) Die Stimmzettel und die Wahlumschläge müssen amtlich hergestellt sein. Die Stimm-
zettel müssen nach Farbe für jede Gruppe verschieden sein.  

(4) Bei der Urnenwahl erhalten die Wahlberechtigten den Stimmzettel im Wahlraum aus-
gehändigt. 

(5) Bei der Briefwahl erhalten die Wahlberechtigten die Unterlagen gem. Abs. 2 Nr. 2 
nur einmal ausgehändigt oder übersandt; die Aushändigung oder Übersendung ist im 
Wählerverzeichnis zu vermerken. Die notwendigen Hinweise für das Briefwahlverfahren 
(§ 17 Abs. 3) sind auf dem Wahlschein anzugeben. Ferner enthält der Wahlschein die 
vorgedruckte Erklärung, dass der Stimmzettel persönlich ausgefüllt wurde. 

(6) Bei der Elektronischen Wahl kann der Versand der Wahlunterlagen auch elektro-
nisch erfolgen.  

 

§ 15 
Personalisierte Verhältniswahl 

(1) Wenn für eine Gruppe mehrere zugelassene Wahlvorschläge vorliegen und die Zahl 
der Vorgeschlagenen insgesamt über der Zahl der zu wählenden Mitglieder liegt, so ist 
in dieser Gruppe nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl zu wählen. 

(2) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der Ordnungsnum-
mern und gegebenenfalls unter einer Listenbezeichnung (§ 11 Abs. 4) aufzuführen. Die 
Vorgeschlagenen sind unter Angabe von Vor- und Zuname in erkennbarer Reihenfolge 
zu benennen; bei der Wahl zum Senat ist außerdem der Fachbereich nach § 3 Abs. 3 
oder die Dienststelle der Bewerberinnen und Bewerber anzugeben. Auf jedem Stimm-
zettel ist anzugeben, wie viele Mitglieder zu wählen sind.  

(3) Die Wahlberechtigten können ihre Stimme nur für einen Wahlvorschlag (Liste) abge-
ben, indem sie auf dem Stimmzettel eine Person ankreuzen, der sie ihre Stimme geben 
wollen. Kreuzen sie die erste Person an, so wählen sie die Liste in der vorgegebenen 
Reihenfolge. Kreuzen sie eine andere Person an, so setzen sie diese an die erste Stelle; 
die übrigen Personen folgen in der bisherigen Reihenfolge.  

(4) Für die Ermittlung der auf jeden Wahlvorschlag beziehungsweise auf jede Listenver-
bindung entfallenden Sitze werden die Summen der auf die einzelnen Vorschlagslisten 
beziehungsweise Listenverbindungen entfallenden Stimmen nebeneinandergestellt und 
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der Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Auf die jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) 
wird solange ein Sitz zugeteilt, bis alle der Gruppe zustehenden Sitze verteilt sind. Sind 
bei gleichen Höchstzahlen weniger Sitze zu verteilen als Höchstzahlen vorhanden sind, 
so entscheidet das Los. Enthält eine Vorschlagsliste beziehungsweise Listenverbindung 
weniger Bewerberinnen und Bewerber als ihr nach den Höchstzahlen zustehen würde, 
so fallen die überschüssigen Sitze den übrigen Vorschlagslisten in der Reihenfolge der 
nächsten Höchstzahlen zu. Innerhalb der Listen sind die Sitze an die Personen in der 
auf der Liste angegebenen Reihenfolge zu verteilen, sofern die Wählenden nicht eine 
andere Reihenfolge bestimmt haben. Ist eine andere Reihenfolge bestimmt worden, so 
erfolgt die Sitzverteilung nach der Zahl der Stimmen, die auf jede Person fallen. Bei 
Stimmengleichheit gilt die Reihenfolge der Liste. Die auf eine Listenverbindung entfalle-
nen Sitze werden auf die beteiligten Listen im Verhältnis der jeweils erzielten Höchst-
zahlen (d´Hondt) verteilt. 

 

§ 16 
Mehrheitswahl 

(1) In einer Gruppe ist nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl zu wählen, wenn 

1. nur ein oder kein zugelassener Wahlvorschlag vorliegt, 
2. mehrere zugelassene Wahlvorschläge vorliegen, die Zahl der Vorgeschlagenen ins-

gesamt jedoch nicht über der Zahl der zu wählenden Mitglieder liegt,  
3. nur ein Mitglied zu wählen ist. 

(2) Liegen ein oder mehrere zugelassene Wahlvorschläge vor, werden auf dem Stimm-
zettel 

1. die Namen aller vorgeschlagenen, wählbaren Bewerberinnen und Bewerber in einer 
vom Wahlvorstand durch das Los bestimmten Reihenfolge aufgeführt und 

2. so viele freie Linien angebracht, dass Personen in einer Anzahl niedergeschrieben 
werden können, wie Mitglieder zu wählen sind. 

Liegt kein zugelassener Wahlvorschlag vor, wird ein Stimmzettel nach Satz 1 Nr. 2 ge-
fertigt. Auf jedem Stimmzettel ist anzugeben, wie viele Mitglieder zu wählen sind. 

(3) Auf einem Stimmzettel nach Absatz 2 Nr. 1 können die Wahlberechtigten bis zu der 
Anzahl der in ihrer Gruppe zu wählenden Mitglieder  

1. aufgeführte Personen mit einem Kreuz kennzeichnen und 
2. weitere Personen mit Zuname, möglichst auch Vorname, in die freien Linien eintra-

gen. 

Auf einem Stimmzettel nach Absatz 2 Nr. 2 können die Wahlberechtigten bis zu der 
Anzahl der in ihrer Gruppe zu wählenden Mitglieder Personen mit Zuname, möglichst 
auch Vorname, in die freien Linien eintragen. 
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§ 17 
Briefwahl 

(1) Wahlberechtigte können mündlich oder schriftlich bei der Wahlleitung oder der stell-
vertretenden Wahlleitung Briefwahl beantragen. Der schriftliche Antrag muss am achten 
Werktag vor dem Wahltermin (1. Tag der Wahl) bis 16.00 Uhr bei der Wahlleitung oder 
deren Stellvertretung eingegangen sein; der mündliche Antrag kann bis 12.00 Uhr des 
siebenten Werktages vor dem Wahltermin im Büro der Wahlleitung oder der stellvertre-
tenden Wahlleitung gestellt werden. Für den Antrag gilt § 3 Abs. 2 und § 18 Abs. 3 Satz 
2 entsprechend. Auf den Antrag sind den Wahlberechtigten ein Wahlschein, die Stimm-
zettel für die betreffende Wahl, ein Wahlumschlag und ein Wahlbriefumschlag auszu-
händigen oder zu übersenden. Der Wahlschein muss Vor und Zuname, Anschrift, Grup-
penzugehörigkeit und Fachbereich oder Dienststelle der Wahlberechtigten sowie die 
vorgedruckte Erklärung enthalten, dass die Stimmzettel persönlich ausgefüllt wurden.  

(2) Sofern sich der Wahlvorstand durch Einsichtnahme ins Wählerverzeichnis davon 
überzeugt hat, dass eine doppelte Stimmabgabe einer oder eines Wahlberechtigten 
nicht möglich ist, ist die Teilnahme an der Urnenwahl trotz Antrags auf Briefwahl mög-
lich. 

(3) Bei Briefwahl kennzeichnen die Wahlberechtigten die Stimmzettel - bei Verhältnis-
wahl nach § 15 Abs. 3, bei Mehrheitswahl nach § 16 Abs. 3 -, falten sie in der Weise, 
dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, legen sie in die Wahlumschläge und ver-
schließen diese. Der Wahlschein wird ausgefüllt und die dort vorgedruckte Erklärung 
unter Angabe des Ortes und des Tages unterzeichnet. Wahlumschläge und Wahlschein 
werden in den Wahlbriefumschlag gelegt und dieser verschlossen. Der Wahlbriefum-
schlag wird der Wahlleitung oder deren Stellvertretung durch die Post übersandt oder 
bei ihr abgegeben. Der Wahlbriefumschlag muss spätestens um 16.00 Uhr des letzten 
Werktages vor der Urnenwahl bei der Wahlleitung oder deren Stellvertretung eingegan-
gen sein. Bis zur Urnenwahl sind die eingehenden Wahlbriefumschläge verschlossen 
aufzubewahren. 

(4) Vor Beginn der Urnenwahl übergibt die Wahlleitung oder die stellvertretende Wahl-
leitung die fristgerecht eingegangenen Wahlbriefumschläge an den Wahlvorstand. Der 
Wahlvorstand öffnet diese vor Beginn der Urnenwahl, entnimmt den Wahlschein und 
den Wahlumschlag und legt die verschlossenen Wahlumschläge in die verschlossene 
Wahlurne, nachdem zuvor der Wahlbriefvermerk im Wählerverzeichnis überprüft und 
die Stimmabgabe dort vermerkt wurde. Die Wahlscheine werden gesammelt. 

(5) Ein Wahlbrief wird samt Inhalt zurückgewiesen, wenn  

1. sich Stimmzettel außerhalb des Wahlumschlags befinden oder 
2. sich kein Wahlumschlag darin befindet oder 
3. ein nicht unterschriebener oder kein Wahlschein beiliegt 
4. er nach dem in § 17 Abs. 3 oder § 22 Abs. 4 Satz 1 bestimmten Zeitpunkt eingeht. 

Der Grund für die Zurückweisung ist auf dem Wahlbriefumschlag zu vermerken. Die 
zurückgewiesenen Stimmen gelten als nicht abgegeben. 
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§ 18 
Urnenwahl 

(1) Die Urnenwahl findet an zwei aufeinander folgenden Werktagen (außer samstags) 
in der Zeit von 9.00 bis mindestens 15.00 Uhr statt. 

(2) Die Stimme ist in dem in der Wahlbekanntmachung genannten Wahlraum abzuge-
ben. Der Wahlraum muss so ausgestattet sein, dass die Wahlberechtigten die Stimm-
zettel von anderen unbeobachtet ausfüllen können. Im Wahlraum ist jede Beeinflussung 
der Wahlberechtigten untersagt. 

(3) Zur Stimmabgabe wird nicht zugelassen, wer nicht im Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist. Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlangen durch einen gültigen Personal-
ausweis, Reisepass oder Studierendenausweis auszuweisen. 

(4) Die Wahlberechtigten füllen die Stimmzettel - bei personalisierter Verhältniswahl ge-
mäß § 15 Abs. 3, bei Mehrheitswahl gemäß § 16 Abs. 3 - aus, und falten ihn in der 
Weise, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Danach begeben sie sich an den 
Tisch des Wahlvorstandes, nennen Namen und auf Anfrage Fachbereich, Dienststelle 
oder Wohnung. Sobald an Hand des Wählerverzeichnisses die Wahlberechtigung fest-
gestellt und die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis vermerkt ist, dürfen die gefalteten 
Stimmzettel in die Wahlurne eingeworfen werden. 

(5) Wird die Stimmabgabe unterbrochen oder das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach 
Abschluss der Stimmabgabe festgestellt, so hat der Wahlvorstand die Wahlurne so zu 
verschließen, dass der Einwurf oder die Entnahme von Wahlumschlägen ohne Gewalt-
anwendung unmöglich ist. Muss die Wahlurne über Nacht aufbewahrt werden, so be-
stimmt das vorsitzende Mitglied des Wahlvorstandes den Ort und die Art und Weise der 
Aufbewahrung. Bei Wiedereröffnung der Wahl und bei Entnahme der Stimmzettel zur 
Auszählung hat sich der Wahlvorstand davon zu überzeugen, dass der Verschluss un-
versehrt ist. 

(6) Während der Wahlhandlung müssen mindestens zwei Mitglieder oder stellvertre-
tende Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein. Soweit es im Verhinderungsfall 
erforderlich ist, kann das vorsitzende Mitglied des Wahlvorstandes einen der Vorge-
nannten durch eine Wahlhelferin oder einen Wahlhelfer ersetzen. 

 

§ 19 
Stimmabgabe bei der Elektronischen Wahl 

(1) Die Wahlleitung versendet die Wahlunterlagen an die Wahlberechtigten in elektroni-
scher Form. Diese bestehen aus dem Wahlschreiben mit den Zugangsdaten sowie In-
formationen zur Durchführung der Wahl und der Nutzung des Wahlportals. Das Wahl-
portal ermöglicht die Stimmabgabe mittels Aufruf eines Elektronischen Stimmzettels.  

(2) Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer Form. Die Authentifizierung der oder des 
Wahlberechtigten erfolgt durch die im Wahlschreiben genannten Zugangsdaten am 
Wahlportal. Der Elektronische Stimmzettel ist entsprechend den im Wahlschreiben und 
im Wahlportal enthaltenen Anleitungen elektronisch auszufüllen und abzusenden. Dabei 
ist durch das verwendete Elektronische Wahlsystem sicherzustellen, dass das Stimm-
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recht nicht mehrfach ausgeübt werden kann. Die Speicherung der abgesandten Stim-
men muss anonymisiert und so erfolgen, dass die Reihenfolge des Stimmeingangs nicht 
nachvollzogen werden kann. Die Wahlberechtigten müssen bis zur endgültigen Stimm-
abgabe die Möglichkeit haben, ihre Eingabe zu korrigieren oder die Wahl abzubrechen. 
Ein Absenden der Stimme ist erst auf der Grundlage einer Elektronischen Bestätigung 
durch die Wählerin oder den Wähler zu ermöglichen. Die Übermittlung muss für die 
Wählerin oder den Wähler am Bildschirm erkennbar sein. Mit dem Hinweis über die er-
folgreiche Stimmabgabe gilt diese als vollzogen. 

(3) Bei der Stimmabgabe darf es durch das verwendete Elektronische Wahlsystem zu 
keiner Speicherung der Stimme der Wählerin oder des Wählers in dem von ihr oder ihm 
hierzu verwendeten Computer kommen. Es muss gewährleistet sein, dass unbemerkte 
Veränderungen der Stimmabgabe durch Dritte ausgeschlossen sind. Auf dem Bild-
schirm muss der Stimmzettel nach Absenden der Stimmabgabe unverzüglich ausge-
blendet werden. Das verwendete Elektronische Wahlsystem darf die Möglichkeit für ei-
nen Papierausdruck der abgegebenen Stimme nach der endgültigen Stimmabgabe 
nicht zulassen. Die Speicherung der Stimmabgabe in der Elektronischen Wahlurne 
muss nach einem nicht nachvollziehbaren Zufallsprinzip erfolgen. Die Anmeldung am 
Wahlsystem, die Auswahl und Abgabe der Stimme sowie persönliche Informationen und 
IP-Adressen der Wahlberechtigten dürfen nicht protokolliert werden. 

 

§ 20 
Beginn und Ende der Wahlfrist bei der Elektronischen Wahl 

Beginn und Beendigung der Wahlfrist bei der Elektronischen Wahl ist nur bei gleichzei-
tiger Autorisierung durch mindestens zwei berechtigte Personen zulässig. Berechtigte 
im Sinne von Satz 1 sind die Mitglieder der Wahlleitung und des Wahlvorstands. 

 

§ 21 
Störungen der Elektronischen Wahl 

(1) Ist die elektronische Stimmabgabe während der Wahlfrist aus von der Universität zu 
vertretenen technischen Gründen den Wahlberechtigten nicht möglich, kann die Wahl-
leitung im Einvernehmen mit dem Wahlvorstand die Wahlfrist verlängern. Die Verlänge-
rung muss den Wahlberechtigten in geeigneter Weise bekannt gegeben werden.  

(2) Werden während der Elektronischen Wahl Störungen bekannt, die ohne Gefahr ei-
nes vorzeitigen Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen be-
hoben werden können und eine mögliche Stimmenmanipulation ausgeschlossen ist, 
kann der Wahlvorstand solche Störungen beheben oder beheben lassen und die Wahl 
fortsetzen; andernfalls ist die Wahl durch den Wahlvorstand ohne Auszählung der Stim-
men zu stoppen. Wird die Wahl fortgesetzt, sind die Störung und deren Dauer im Proto-
koll zur Wahl zu vermerken. Im Falle des Abbruchs der Wahl entscheidet die Wahlleitung 
im Einvernehmen mit dem Wahlvorstand über das weitere Verfahren. 
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§ 22 
Briefwahl bei Elektronischer Wahl 

(1) Wird die Wahl als Elektronische Wahl durchgeführt, ist die Stimmabgabe auch in der 
Form der Briefwahl zulässig. 

(2) Die Briefwahlunterlagen sind mittels eines amtlichen Briefwahlantrags schriftlich 
durch die Wahlberechtigte oder den Wahlberechtigten bei der Wahlleitung zu beantra-
gen. Der Antrag muss spätestens acht Werktage vor Beginn der Wahlfrist bei der Wahl-
leitung eingehen. 

(3) Die Wahlleitung sendet den Wahlberechtigten die Wahlunterlagen gemäß § 14 Abs. 
2 Nr. 2 unverzüglich zu und vermerkt dies im Wählerverzeichnis. Mit dem Versand der 
Briefwahlunterlagen sind die Wahlberechtigten von der elektronischen Stimmabgabe 
ausgeschlossen. 

(4) Die verschlossenen Briefwahlunterlagen müssen der Wahlleitung bis spätestens 
zum Ende der Wahlfrist zugehen. Die Wahlbriefumschläge mit den Stimmzetteln sind in 
einer gemeinsamen Wahlurne zu sammeln und entsprechend § 17 Abs. 4 und 5, § 25 
auszuzählen. Die Ergebnisse werden zu den Ergebnissen nach § 25 Abs. 6 addiert. 

 

§ 23 
Technische Anforderungen 

(1) Elektronische Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn das verwendete 
Elektronische Wahlsystem aktuellen technischen Standards, insbesondere den Sicher-
heitsanforderungen für Online-Wahlprodukte des Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik entspricht. Das System muss die in den nachfolgenden Absätzen auf-
geführten technischen Spezifikationen besitzen. Die Erfüllung der technischen Anforde-
rungen ist durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. 

(2) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen Elektronische Wahlurne und Elektro-
nisches Wählerverzeichnis auf verschiedener Serverhardware geführt werden. Das 
Wählerverzeichnis soll auf einem universitätseigenen Server gespeichert sein. 

(3) Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt sein, insbesondere 
dürfen nur autorisierte Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zugriffe sind insbeson-
dere die Überprüfung der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe zuge-
lassener Wählerinnen und Wähler, die Registrierung der Stimmabgabe und die Über-
prüfung auf mehrfacher Ausübung des Stimmrechtes (Wahldaten). Es ist durch geeig-
nete technische Maßnahmen zu gewährleisten, dass im Falle des Ausfalles oder der 
Störung eines Servers oder eines Serverbereiches keine Stimmen unwiederbringlich 
verloren gehen können. 

(4) Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu gestalten, dass sie vor Ausspäh- 
oder Entschlüsselungsversuchen geschützt sind. Die Übertragungswege zur Überprü-
fung der Stimmberechtigung der Wählerin oder des Wählers sowie zur Registrierung der 
Stimmabgabe im Wählerverzeichnis und die Stimmabgabe in die Elektronische Wahl-
urne müssen so getrennt sein, dass zu keiner Zeit eine Zuordnung des Inhalts der Wahl-
entscheidung zur Wählerin oder zum Wähler möglich ist. 
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(5) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen, um unbemerkte Veränderungen 
der Wahldaten zu verhindern. Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahldaten ist 
zu gewährleisten, dass bei der Registrierung der Stimmabgabe im Wählerverzeichnis 
kein Zugriff auf den Inhalt der Stimmabgabe möglich ist. 

(6) Die Wählerinnen und Wähler sind über geeignete Sicherungsmaßnahmen zu infor-
mieren, mit denen der für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Eingriffe Dritter 
nach dem aktuellen Stand der Technik geschützt wird; auf kostenfreie Bezugsquellen 
geeigneter Software ist hinzuweisen. Die Kenntnisnahme der Sicherheitshinweise ist vor 
der Stimmabgabe durch die Wählerin oder den Wähler verbindlich in elektronischer 
Form zu bestätigen. 

 

§ 24 
Mitglieder, Ersatzmitglieder 

(1) Für das Ergebnis der Wahlen gilt Folgendes: 

1. Bei der personalisierten Verhältniswahl werden die Sitze in der Reihenfolge der nach 
§ 15 Abs. 4 ermittelten Höchstzahlen (d´Hondt) vergeben. Von jedem Wahlvorschlag 
sind so viele Bewerberinnen und Bewerber zu Mitgliedern gewählt, wie die Vor-
schlagsliste Sitze erzielt hat. Die Reihenfolge, in der die Mitglieder gewählt sind, 
ergibt sich aus den innerhalb der Vorschlagsliste erzielten größten Stimmenzahlen; 
bei Stimmengleichheit gilt die Reihenfolge des Wahlvorschlags. Scheidet ein Mitglied 
aus, so wird diejenige Person derselben Liste Mitglied, die als nächste gewählt wor-
den wäre, wenn die Liste einen Sitz mehr erhalten hätte.  

2. Bei der Mehrheitswahl sind zunächst die Mitglieder und dann die Ersatzmitglieder in 
der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenden Stimmenzahlen gewählt; 
bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(2) Ein Mitglied scheidet aus 

1. durch Tod 
2. durch Verlust der Mitgliedschaft, insbesondere durch Verlust der Wählbarkeit für das 

jeweilige Gremium oder die jeweilige Gruppe oder aus anderen wichtigen Gründen, 
3. wenn ein gewähltes Mitglied die Wahl aus wichtigen Gründen ablehnt, 
4. wenn die Wahl zum Mitglied für ungültig erklärt wird, 
5. wenn ein Mitglied des Senats oder eines Fachbereichsrates zur Präsidentin oder 

zum Präsidenten oder zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten gewählt wird, 
6. durch Rücktritt. 

In diesen Fällen tritt ein Ersatzmitglied als Mitglied in das Gremium ein. Absatz 1 gilt 
entsprechend. Das ausscheidende Mitglied hat sein Ausscheiden dem Vorsitzenden 
des Gremiums und dem Wahlleiter in den Fällen des Absatz 2 Nr. 2, 3, 5 und 6 schriftlich 
mitzuteilen.  

 

§ 25 
Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Der Wahlvorstand stellt unverzüglich nach Ablauf der Wahlfrist das Wahlergebnis 
fest; er zählt die Stimmen aus und entscheidet über die Gültigkeit der Stimmabgabe. 
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(2) Eine Stimme ist ungültig, wenn 

1. der Stimmzettel oder der Wahlumschlag nicht amtlich hergestellt ist, 
2. der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist oder die Kennzeichnung den Wählerwillen 

nicht eindeutig erkennen lässt, 
3. der Stimmzettel einen Zusatz, eine Verwahrung, einen Vorbehalt oder sonstige Än-

derungen enthält, die nicht der Kennzeichnung dienen, 
4. der Stimmzettel ganz durchgestrichen oder durchgerissen ist.  

Bei Mehrheitswahl ist darüber hinaus eine Stimmabgabe ungültig, wenn 

1. mehr Personen aufgeführt sind, als zulässig ist, 
2. eine wählbare Person mehr als einmal aufgeführt ist, hinsichtlich der weiteren Be-

nennung, 
3. die gewählte Person nicht oder nicht in der betroffenen Gruppe wählbar ist, hinsicht-

lich dieser Person, 
4. die Person des gewählten Mitgliedes nicht zweifelsfrei zu erkennen ist, hinsichtlich 

dieser Person,  
5. gegenüber der Person des gewählten Mitgliedes eine Verwahrung oder ein Vorbe-

halt beigefügt ist, hinsichtlich dieser Person. 

Der Grund für die Ungültigkeit ist auf dem Stimmzettel zu vermerken. 

(3) Der Wahlvorstand stellt fest, welche Mitglieder und Ersatzmitglieder für jede Gruppe 
bei der personalisierten Verhältniswahl nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und bei der Mehrheitswahl 
nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 in das Gremium gewählt sind. 

(4) Über die Wahlhandlung wird eine Niederschrift angefertigt. Sie ist von den mitwir-
kenden Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen und der Wahlleitung unver-
züglich auszuhängen. Die Niederschrift muss enthalten 

1. die Angabe der gewählten Organe, 
2. des Stimmbezirks, sofern diese nach § 7 zu bilden waren, 
3. Ort und Zeit der Wahlhandlung oder, sofern die Wahl als Elektronische Wahl durch-

geführt wurde, Beginn und Ende der Wahlfrist, und Ort und Zeit der Stimmenauszäh-
lung 

4. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes, 
5. Beanstandungen und besondere Vorkommnisse bei der Feststellung des Wahler-

gebnisses, 
6. die Zahl der Wahlberechtigten für jedes Organ und in jeder Gruppe, 
7. die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefumschläge, 
8. die Zahl der für das jeweilige Organ in jeder Gruppe abgegebenen Stimmen, 
9. die Zahl der für das jeweilige Organ in jeder Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen, 
10. die Zahl der für das jeweilige Organ in jeder Gruppe abgegebenen ungültigen Stim-

men, 
11. die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge bei personalisierter Verhältniswahl 

und auf die einzelnen Personen bei Mehrheitswahl entfallenden Stimmen, 
12. Feststellungen nach Absatz 3. 

(5) Der Niederschrift sind beizufügen 

1. die gültigen Stimmzettel, getrennt nach Gruppen, bei personalisierter Verhältniswahl 
außerdem getrennt nach gleich lautenden Stimmen, 
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2. die für ungültig erklärten Stimmzettel, 
3. die zurückgewiesenen Wahlbriefumschläge samt Inhalt. 

(6) Wird die Wahl als Elektronische Wahl durchgeführt, ist für die Administration der 
Wahlserver und insbesondere für die Auszählung und Archivierung der Wahl die Auto-
risierung durch die Wahlleitung und zwei Mitglieder des Wahlvorstands notwendig. Der 
Wahlvorstand veranlasst unverzüglich nach Beendigung der Elektronischen Wahl die 
computerbasierte universitätsöffentliche Auszählung der abgegebenen Stimmen und 
stellt das Ergebnis durch einen Ausdruck der Auszählungsergebnisse fest, der von zwei 
Mitgliedern des Wahlvorstandes abgezeichnet wird. Alle Datensätze der Elektronischen 
Wahl sind in geeigneter Weise zu speichern. 

(7) Die Auszählung ist universitätsöffentlich. Die Wahlergebnisse sind vom vorsitzenden 
Mitglied des Wahlvorstandes zu unterzeichnen und universitätsöffentlich bekanntzuge-
ben. Bei Elektronischen Wahlen sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, 
die den Auszählungsprozess für jede Wählerin und jeden Wähler jederzeit reproduzier-
bar machen. Das vorsitzende Mitglied des Wahlvorstandes übt im Auszählungsraum 
das Hausrecht aus. 

(8) Die Wahlunterlagen sind von der Wahlleitung bis zum Ablauf der jeweiligen Amtszeit 
aufzubewahren. 

 

§ 26 
Benachrichtigung der Gewählten, Bekanntgabe 

(1) Die Wahlleitung benachrichtigt die gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder in Text-
form und fordert sie auf, bei Nicht-Annahme der Wahl dies binnen einer Woche schrift-
lich zu erklären. In der Benachrichtigung ist darauf hinzuweisen, dass die Wahl ande-
renfalls als angenommen gilt. 

(2) Nach Feststellung des Wahlergebnisses gibt die Wahlleitung das endgültige Ergeb-
nis der Wahl durch Aushang bekannt.  

 

 

Dritter Teil 

Besondere Vorschriften für die Wahlen der Präsidentin oder des Präsidenten, 
der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten, der Kanzlerin oder des Kanz-
lers, der Dekaninnen oder der Dekane und der Prodekaninnen oder der Prode-

kane und der Mitglieder der Universität in den Hochschulrat 

 

§ 27 
Sitzungen für die Wahlen 

(1) Die Wahlen der Präsidentin oder des Präsidenten, der Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten, der Kanzlerin oder des Kanzlers und die Wahl der Mitglieder des Hoch-
schulrates (§ 75 Abs. 1 HochSchulG) finden in Sitzungen des Senates, die Wahlen der 
Dekaninnen und Dekane sowie der Prodekaninnen und Prodekane in Sitzungen der 
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Fachbereichsräte statt. Sind mehrere Wahlgänge erforderlich, so finden sie in einer Sit-
zung statt. Die konstituierenden Sitzungen der Fachbereichsräte werden bis zur Wahl 
der Dekaninnen und Dekane von der jeweils amtierenden Dekanin oder dem amtieren-
den Dekan geleitet. Hat der Fachbereich keine amtierende Dekanin oder keinen amtie-
renden Dekan, tritt an deren Stelle die Prodekanin oder der Prodekan; hat der Fachbe-
reich auch keine amtierende Prodekanin oder keinen amtierenden Prodekan, tritt an de-
ren Stelle die Präsidentin oder der Präsident. Hat der Fachbereich mehrere Prodekanin-
nen oder Prodekane, entscheidet das Los über die Reihenfolge. Konstituierende Se-
natssitzungen werden von der oder dem Senatsvorsitzenden oder ihrer oder seiner Ver-
tretung geleitet.  

(2) Die Wahlberechtigten sind mindestens eine Woche vor dem Wahltermin zu den Sit-
zungen, in denen die Wahlen stattfinden, schriftlich einzuladen. In der Einladung ist da-
rauf hinzuweisen, wo und wann die Wahl stattfindet sowie wer wahlberechtigt und wer 
wählbar ist. Die Einladung ist zudem durch Aushang sowie Veröffentlichung auf der 
Homepage der Universität bekannt zu machen. Für die Wahl der Präsidentin oder des 
Präsidenten werden die Wahlberechtigten von der dienstältesten Vizepräsidentin oder 
dem dienstältesten Vizepräsidenten und für die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten sowie für die Wahl der Kanzlerin oder des Kanzlers von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten eingeladen. Für die Wahlen der Dekaninnen und Dekane sowie 
der Prodekaninnen und Prodekane erfolgt die Einladung durch die jeweils amtierende 
Dekanin oder den amtierenden Dekan; Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.  

(3) Ist nach Feststellung des Wahlvorstandes zu einer Sitzung des Senates oder des 
Fachbereichsrates, in der gewählt werden soll, nicht mehr als die Hälfte bzw. für die 
Wahlen zum Hochschulrat weniger als zwei Drittel der Mitglieder erschienen, findet die 
Wahl nicht statt; es wird eine zweite Sitzung einberufen. Auch in der zweiten oder gege-
benenfalls jeder weiteren Sitzung kann die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten 
sowie der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und der Kanzlerin oder des Kanz-
lers nur erfolgen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Senates erschienen ist, 
und die Wahlen zum Hochschulrat nur, wenn nicht weniger als zwei Drittel der Mitglieder 
erschienen sind. Für die Durchführung der übrigen Wahlen ist die Zahl der in der zweiten 
Sitzung erschienenen Wahlberechtigten ohne Bedeutung. Hierauf ist in jeder Einladung 
ausdrücklich hinzuweisen. 

(4) Für jede Wahl ist von der Wahlleitung ein Verzeichnis aufzustellen, in das Name, 
Vorname, Fachbereich oder Dienststelle der Wahlberechtigten einzutragen sind (Wäh-
lerverzeichnis). Im Wählerverzeichnis ist zu vermerken, wer von den Wahlberechtigten 
zur jeweiligen Sitzung erschienen ist und wer seine Stimme abgegeben hat. 

 

§ 28 
Briefwahl 

(1) Der Senat und der Fachbereichsrat können unter Wahrung des Quorums gem. § 27 
Abs. 3 auch die Durchführung der Wahlen nach § 27 Abs. 1 per Briefwahl beschließen. 
Für die Abstimmung über die Durchführung der Wahl der Präsidentin oder des Präsi-
denten sowie der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und der Kanzlerin oder des 
Kanzlers als Briefwahl ist das Erscheinen von mehr als der Hälfte der Mitglieder des 
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Senats erforderlich, bei den Wahlen zum Hochschulrat mindestens zwei Drittel der Mit-
glieder des Senats sowie bei den übrigen Wahlen, soweit erstmals über die Durchfüh-
rung der Wahl als Briefwahl abgestimmt wird, mindestens der Hälfte der Mitglieder des 
Fachbereichsrats. Im Falle einer Briefwahl geht der Wahl eine Sitzung voraus, in der die 
Kandidatinnen und Kandidaten sich vorstellen und befragt werden können. Mitgliedern, 
die an der Teilnahme dieser Sitzung verhindert sind, ist die Möglichkeit der Mitwirkung 
durch eine Videoübertragung einzuräumen. Ebenfalls ist es möglich, diese Sitzung in 
Gänze als Videokonferenz durchzuführen, sofern die Mehrheit der Mitglieder dies bean-
tragt. Für die Einhaltung der technischen Anforderungen und der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen gilt § 20 Abs. 1 Satz 2 der Grundordnung entsprechend.  

(2) Die Wahlberechtigten sind mindestens eine Woche vor der Sitzung zur Vorstellung 
der Kandidatinnen und Kandidaten in Textform einzuladen. In der Einladung ist darauf 
hinzuweisen, dass die Wahl nach der Vorstellungssitzung per Briefwahl durchgeführt 
wird, wann die Wahl stattfindet sowie wer wahlberechtigt und wer wählbar ist. Zudem ist 
darauf hinzuweisen, dass eine Teilnahme an der Vorstellungssitzung durch Videoüber-
tragung möglich ist. Die Einladung ist zudem durch Aushang sowie Veröffentlichung auf 
der Homepage der Universität bekannt zu machen. Aushang und Homepage weisen auf 
die Teilnahmemöglichkeit durch Videoübertragung hin. Sofern die Vorstellungssitzung 
nur als Videokonferenz stattfindet, ist dies in gleicher Weise mitzuteilen.  

Die Briefwahl kann am Tag nach der Vorstellungssitzung beginnen, sie muss spätestens 
jedoch am fünften Werktag danach beginnen. Der Zeitraum, innerhalb dessen an der 
Briefwahl teilgenommen werden kann, soll mindestens zwei und höchstens fünf aufei-
nander folgende Werktage umfassen. 

(3) Nehmen an der Briefwahl, nicht genügend Mitglieder teil, um das Quorum nach § 27 
Abs. 3 zu erreichen, erfolgt die Feststellung der Ungültigkeit der Wahl unter Hinweis auf 
den Grund und eine Auszählung unterbleibt. In diesem Fall erfolgt eine erneute Einla-
dung zur Briefwahl entsprechend des vorstehenden Absatzes 2, eine Vorstellungssit-
zung wird nicht mehr durchgeführt. Der erneute Beginn der Briefwahl erfolgt unverzüg-
lich nach Feststellung der Ungültigkeit. Wird auch im dritten Wahlgang das Quorum 
gem. § 27 Abs. 3 nicht erreicht, so wird die Briefwahl abgebrochen und die Wahl nach 
Maßgabe des § 27 durchgeführt. 

(4) Für jede Wahl ist von der Wahlleitung ein Wählerverzeichnis zu erstellen.  

(5) Bei Briefwahl kennzeichnen die Wahlberechtigten die Stimmzettel entsprechend des 
§ 30 Abs. 4, falten sie in der Weise, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, legen 
sie in die Wahlumschläge und verschließen diese. Der Wahlschein wird ausgefüllt und 
die dort vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Tages unterzeichnet. 
Wahlumschläge und Wahlschein werden in den Wahlbriefumschlag gelegt und dieser 
verschlossen. Der Wahlbriefumschlag wird der Wahlleitung oder deren Stellvertretung 
durch die Post übersandt oder bei ihr abgegeben. Der Wahlbriefumschlag muss spätes-
tens um 16.00 Uhr des letzten Werktages der bestimmten Frist bei der Wahlleitung oder 
deren Stellvertretung eingegangen sein. 

(6) Vor Beginn der Auszählung übergibt die Wahlleitung oder die stellvertretende Wahl-
leitung die fristgerecht eingegangenen Wahlbriefumschläge an den Wahlvorstand. Der 
Wahlvorstand öffnet diese, entnimmt den Wahlschein und den Wahlumschlag und legt 
die verschlossenen Wahlumschläge in die verschlossene Wahlurne, nachdem zuvor der 
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Wahlschein mit dem Wählerverzeichnis abgeglichen und der Wahlbrief als gültig akzep-
tiert wurde. 

(7) Ein Wahlbrief wird samt Inhalt zurückgewiesen, wenn  

1. sich Stimmzettel außerhalb des Wahlumschlags befinden oder 
2. sich kein Wahlumschlag darin befindet oder 
3. ein nicht unterschriebener oder kein Wahlschein beiliegt oder 
4. er nach dem in Abs. 5 bestimmten Zeitpunkt eingeht. 

Der Grund für die Zurückweisung ist auf dem Wahlbriefumschlag zu vermerken. Die 
zurückgewiesenen Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

(8) § 30 und 31 gelten entsprechend für Vorschläge, Stimmzettel, Auszählung und Er-
gebnis. 

 

§ 29 
Elektronische Wahl 

(1) Der Senat und der Fachbereichsrat können unter Wahrung des Quorums gemäß 
§ 27 Abs. 3 auch die elektronische Durchführung der Wahlen nach § 27 Abs. 1 beschlie-
ßen. Für die Abstimmung über die Durchführung der Wahl der Präsidentin oder des 
Präsidenten sowie der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und der Kanzlerin oder 
des Kanzlers als Elektronische Wahl ist das Erscheinen von mehr als der Hälfte der 
Mitglieder des Senats erforderlich, bei den Wahlen zum Hochschulrat mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder des Senats sowie bei den übrigen Wahlen, soweit erstmals über 
die Durchführung der Elektronischen Wahl abgestimmt wird, mindestens der Hälfte der 
Mitglieder des Fachbereichsrats. Im Falle einer Elektronischen Wahl geht der Wahl eine 
Sitzung voraus, in der die Kandidatinnen und Kandidaten sich vorstellen und befragt 
werden können. Diese Sitzung ist in Gänze als Videokonferenz durchzuführen. Für die 
Einhaltung der technischen Anforderungen und der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen gilt § 20 Abs. 1 Satz 2 der Grundordnung entsprechend. 

(2) Die Wahlberechtigten sind mindestens eine Woche vor der Sitzung zur Vorstellung 
der Kandidatinnen und Kandidaten in Textform einzuladen. In der Einladung ist darauf 
hinzuweisen, dass die Wahl nach der Vorstellungssitzung elektronisch durchgeführt 
wird, wann die Wahl stattfindet sowie wer wahlberechtigt und wer wählbar ist. Zudem ist 
darauf hinzuweisen, dass die Vorstellungssitzung als Videokonferenz stattfindet. Die 
Einladung ist zudem durch Aushang sowie auf der Homepage der Universität bekannt 
zu machen. Aushang und Homepage weisen auf die ausschließliche Teilnahmemög-
lichkeit durch Videoübertragung hin. Die Zugangsdaten für die Elektronische Wahl wer-
den ausschließlich den Wahlberechtigten schriftlich oder elektronisch mitgeteilt.  

Die Elektronische Wahl findet unmittelbar nach der Vorstellungssitzung statt. 

(3) Nehmen an der Elektronischen Wahl, nicht genügend Mitglieder teil, um das Quorum 
nach § 27 Abs. 3 zu erreichen, erfolgt die Feststellung der Ungültigkeit der Wahl unter 
Hinweis auf den Grund und eine Auszählung unterbleibt. In diesem Fall erfolgt eine er-
neute Einladung zur Elektronischen Wahl entsprechend des vorstehenden Absatzes 2, 
eine Vorstellungssitzung wird nicht mehr durchgeführt. Wird auch im dritten Wahlgang 
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das Quorum gem. § 27 Abs. 3 nicht erreicht, so wird die Elektronische Wahl abgebro-
chen und die Wahl nach Maßgabe des § 27 durchgeführt. 

(4) Für jede Wahl ist von der Wahlleitung ein Wählerverzeichnis zu erstellen.  

(5) Die Vorschriften zur Elektronischen Wahl und deren technischen Voraussetzungen 
nach § 3 Abs. 6 Satz 2 und §§ 19 bis 21, 23 gelten entsprechend. Eine Briefwahl nach 
§ 22 ist ausgeschlossen. 

 

§ 30 
Wahlvorschläge, Stimmzettel 

(1) Zur Präsidentin oder zum Präsidenten kann nur gewählt werden, wer gemäß § 74 
Abs. 4 i.V.m. § 80 Abs. 7 HochSchG vom Hochschulrat vorgeschlagen ist; zur Vizeprä-
sidentin oder zum Vizepräsidenten kann nur gewählt werden, wer gemäß § 82 Abs. 2 
Satz 4 HochSchG von der Präsidentin oder vom Präsidenten, oder, wenn diese oder 
dieser von seinem Vorschlagsrecht keinen Gebrauch macht, gemäß § 74 Abs. 4 Hoch-
SchG vom Hochschulrat vorgeschlagen ist. Zur Dekanin oder zum Dekan oder zur Pro-
dekanin oder zum Prodekan kann nur gewählt werden, wer von einer oder einem Wahl-
berechtigten in der Sitzung, in der die Wahl durchgeführt wird oder bei Briefwahl oder 
Elektronischer Wahl in der Vorstellungssitzung, oder von der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten vorgeschlagen ist, der Kandidatur zugestimmt hat und zum Kreis der Profes-
sorinnen oder Professoren gehört und bei den Wahlen zur Dekanin oder zum Dekan 
und zur Prodekanin oder zum Prodekan dem entsprechenden Fachbereichsrat ange-
hört. §§ 80, 82 HochSchG bleiben unberührt. Zur Kanzlerin oder zum Kanzler kann nur 
gewählt werden, wer gemäß § 83 Abs. 2 HochSchG wählbar ist und gemäß § 74 Abs. 4 
i.V.m. § 83 Abs. 4 HochSchG vom Hochschulrat vorgeschlagen worden ist.  

(2) Bei der Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten, der Kanzlerin oder des Kanzlers 
sowie der Dekaninnen oder Dekane und der Prodekaninnen oder Prodekane sind auf 
dem Stimmzettel die Namen der Vorgeschlagenen in der vom zuständigen Wahlvor-
stand durch Los bestimmten Reihenfolge aufzuführen. 

(3) Jede Vizepräsidentin oder jeder Vizepräsident ist in einem besonderen Wahlverfah-
ren zu wählen. Im ersten Wahlverfahren sind auf dem Stimmzettel die Namen der nach 
§ 82 Abs. 2 HochSchG Vorgeschlagenen in der vom Wahlvorstand durch Los bestimm-
ten Reihenfolge aufzuführen. Nachdem das Verfahren zur Wahl einer Vizepräsidentin 
oder eines Vizepräsidenten abgeschlossen ist, wird das zweite Wahlverfahren durchge-
führt. Der Stimmzettel für das zweite Wahlverfahren enthält die Namen der Vorgeschla-
genen mit Ausnahme des Gewählten in der vom Wahlvorstand festgelegten Reihen-
folge. 

(4) Die Wahlberechtigten markieren auf dem Stimmzettel den Namen der Person an, 
der sie ihre Stimme geben wollen. Steht nur eine Kandidatin oder ein Kandidat zur Wahl, 
muss die Möglichkeit vorgesehen sein, mit „Ja“ oder „Nein“ zu stimmen. 
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§ 31 
Feststellung des Wahlergebnisses 

(1) Der Wahlvorstand stellt unverzüglich nach Durchführung der Wahl das Wahlergebnis 
fest und gibt es bei Sitzungswahl mündlich, bei Briefwahl universitätsöffentlich und bei 
Elektronischer Wahl nach § 25 Abs. 6 und 7 bekannt. Für die Entscheidung, ob die 
Stimmabgabe ungültig ist, gilt § 25 Abs. 2 entsprechend. Über die Wahlhandlung und 
die Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift zu fertigen. 

(2) Zur Präsidentin oder zum Präsidenten ist gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit der 
Mitglieder des Senates, zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten, zur Kanzlerin 
oder zum Kanzler, zur Dekanin oder zum Dekan oder zur Prodekanin oder zum Prode-
kan ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird eine 
solche Mehrheit in zwei Wahlgängen von keiner Bewerberin oder keinem Bewerber er-
reicht, so findet im dritten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerberin-
nen oder Bewerbern statt, die im zweiten Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen er-
reicht haben. Haben mehr als zwei Bewerberinnen und oder Bewerber die höchste oder 
einer die höchste und mehr als eine Bewerberin oder ein Bewerber die zweithöchste 
Stimmenzahl erreicht, so entscheidet das Los darüber, wer von den Bewerberinnen und 
Bewerbern mit gleicher Stimmenzahl in die Stichwahl kommt. Gewählt ist bei der Stich-
wahl, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält; ergibt sich dabei Stimmen-
gleichheit, entscheidet ebenfalls das Los. 

(3) Das vorsitzende Mitglied des Wahlvorstandes fragt die gewählte Person, ob sie die 
Wahl annimmt. Ist die gewählte Person nicht anwesend, so wird sie vom vorsitzenden 
Mitglied des Wahlvorstandes schriftlich gegen Empfangsbekenntnis benachrichtigt. In 
der Benachrichtigung ist die gewählte Person darauf aufzufordern, sich binnen einer 
Frist von einer Woche schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annimmt. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass die Wahl als abgelehnt gilt, wenn innerhalb dieser Frist keine Erklä-
rung eingeht.  

(4) Wird die Wahl elektronisch durchgeführt gilt § 25 Abs. 6, 7 und 8 entsprechend.  

(5) Nach Feststellung des Wahlergebnisses gibt die Wahlleitung das endgültige Ergeb-
nis der Wahl durch Aushang bekannt. 

 

§ 32 
Wahl der Mitglieder des Hochschulrates 

(1) Wird ein Mitglied des Senates gewählt und nimmt es die Wahl an, verliert es seine 
Mitgliedschaft im Senat. Gewählt werden kann nur, wer von einem stimmberechtigten 
Mitglied des Senats vorgeschlagen wurde.  

(2) Die Präsidentin oder der Präsident fordert die Senatsmitglieder schriftlich auf, ihr 
oder ihm innerhalb eines Monats Vorschläge zur Wahl der Mitglieder des Hochschulra-
tes zu unterbreiten. 

(3) Jedes Senatsmitglied kann nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen. 
Der Vorschlag muss schriftlich zusammen mit der schriftlichen Zustimmung der Kandi-
datin oder des Kandidaten bei der Präsidentin oder dem Präsidenten eingereicht wer-
den.  
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(4) Die Mitglieder des Senates erhalten Kenntnis von allen Vorschlägen. 

(5) Nach der persönlichen Vorstellung der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandi-
daten im Senat erfolgt die Wahl. Der Senat wählt aus der Reihe der Vorgeschlagenen 
die von ihm zu berufenden Mitglieder des Hochschulrates. Jeder der vier Fachbereiche 
soll mit einer Vertreterin oder einem Vertreter im Hochschulrat repräsentiert sein, davon 
eine oder einer aus der Gruppe nach § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 HochSchG. § 75 Abs. 1 
Satz 1 HochSchG bleibt unberührt. Liegen mehr Vorschläge vor, als Sitze im Hochschul-
rat zu besetzen sind, entscheidet das Los über die Reihenfolge der Abstimmung. An-
schließend wird in der gelosten Reihenfolge über die Kandidatinnen oder Kandidaten 
einzeln abgestimmt. Zum Mitglied des Hochschulrates ist gewählt, wer zwei Drittel der 
Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder des Senats erhält. Sobald die Vertreterin o-
der der Vertreter eines Fachbereiches gewählt ist, wird in der gelosten Reihenfolge ohne 
die Kandidatinnen und Kandidaten dieses Fachbereiches weiter abgestimmt. Sind nach 
dem ersten Durchgang nicht alle Sitze vergeben, wird in der gelosten Reihenfolge weiter 
einzeln abgestimmt, unabhängig davon welchem Fachbereich die Kandidatinnen oder 
Kandidaten angehören. Sobald fünf Mitglieder gewählt sind, ist die Wahl beendet. Errei-
chen nicht genügend Kandidatinnen oder Kandidaten die erforderliche Stimmenmehr-
heit, wird das Verfahren bezüglich der nicht vergebenen Sitze entsprechend Absatz 2 
fortgesetzt. Mit der Aufforderung gemäß Absatz 2 sind alle zuvor eingebrachten Vor-
schläge obsolet. Eine wiederholte Kandidatur ist möglich. 

(6) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit des Hochschulrates aus, findet die 
Nachwahl entsprechend den Absätzen 1 bis 5 statt. 

 

 
Vierter Teil 

Wahlanfechtung, Wiederholungswahl, Nachwahl, Inkrafttreten 

 

§ 33 
Wahlanfechtung 

(1) Wahlberechtigte können die Gültigkeit einer Wahl, zu der sie wahlberechtigt waren, 
innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch Einspruch an-
fechten. Der Einspruch ist schriftlich bei der Präsidentin oder bei dem Präsidenten ein-
zulegen und zu begründen. Es sollen Beweismittel angeben werden. 

(2) Über den Einspruch entscheidet ein Wahlprüfungsausschuss, der vom Senat gebil-
det wird. Der Wahlprüfungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und je ein Mitglied der anderen Gruppen; er 
wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied. Für die konstituierende Sitzung erfolgt 
die Einladung durch die oder den Senatsvorsitzenden. Der Wahlprüfungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn außer dem vorsitzenden Mitglied mindestens zwei Mitglieder an-
wesend sind. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. Der Wahlprüfungsausschuss hat seine 
Entscheidung schriftlich zu begründen und der oder dem Anfechtenden zuzustellen so-
wie der Präsidentin oder dem Präsidenten zu übermitteln. 
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(3) Ein Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass bei der Wahlvorbereitung, der 
Wahlhandlung oder der Ermittlung des Wahlergebnisses gegen wesentliche Vorschrif-
ten des Hochschulgesetzes, der Grundordnung oder dieser Wahlordnung verstoßen 
wurde und ohne diesen Verstoß das Ergebnis hinsichtlich der gewählten Person mög-
licherweise ein anderes sein könnte. Ein Einspruch mit der Begründung, dass eine 
Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter an der Ausübung des Wahlrechts gehindert 
gewesen sei, weil sie keine Briefwahlunterlagen erhalten habe, nicht oder nicht in der 
richtigen Wahlgruppe in das Wählerverzeichnis eingetragen worden sei, oder eine Per-
son an der Wahl teilgenommen habe, die zwar in das Wählerverzeichnis eingetragen, 
aber nicht wahlberechtigt gewesen sei, ist unzulässig. 

(4) Einem Einspruch nach Absatz 3 Satz 1 kann durch Ungültigkeitserklärung nur dann 
entsprochen werden, wenn nach Überzeugung des Wahlprüfungsausschusses der Ver-
stoß zu einem anderen Ergebnis geführt haben könnte und dieses Ergebnis nicht be-
richtigt werden kann. Beschränkt sich der Verstoß auf die Wahlvorbereitung, die Wahl-
handlung oder die Ermittlung des Wahlergebnisses innerhalb eines Stimmbezirkes oder 
einer Wahlgruppe, kann die Wahl nur insoweit für ungültig erklärt werden. 

(5) Die Wahl einer Person ist ungültig, wenn diese 

1. zurzeit der Wahl nicht wählbar oder 
2. durch die Berichtigung oder Ungültigkeitserklärung nicht mehr Mitglied oder Ersatz-

mitglied sein kann. 

(6) Wird eine Wahl für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der Hand-
lungen, die von dem gewählten Organ bis zum Zeitpunkt der Ungültigkeitserklärung vor-
genommen worden sind. 

 

§ 34 
Wiederholungswahl, Nachwahl 

(1) Wahlen sind zu wiederholen, soweit sie für ungültig erklärt worden sind oder die Wahl 
zur Präsidentin oder zum Präsidenten, zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten, 
zur Kanzlerin oder zum Kanzler, zur Dekanin oder zum Dekan, zur Prodekanin oder zum 
Prodekan nicht angenommen wurde (Wiederholungswahl). 

(2) Eine Nachwahl findet statt, wenn und soweit 

1. eine Wahl ganz oder teilweise nicht durchgeführt worden ist, weil das Wahlverfahren 
auf Grund eines Beschlusses des Wahlvorstandes wegen eines Verstoßes gegen 
Wahlrechtsvorschriften abgebrochen wurde 

2. eine Gruppe zum Zeitpunkt der Wahl keine oder zu wenig Angehörige hatte, sobald 
die Zahl der Angehörigen der Gruppe die Zahl der ihr im Organ zustehenden Sitze 
übersteigt 

3. nach Feststellung des Wahlergebnisses die Wahl insgesamt oder in einer Gruppe 
nicht zustande gekommen ist (in diesem Fall findet nur eine Nachwahl statt) 

4. die Anzahl der Mitglieder eines Organs nach Eintritt der Ersatzmitglieder unter die 
für die Beschlussfähigkeit erforderliche Anzahl sinkt. 
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Die Notwendigkeit einer Nachwahl stellt die Wahlleitung fest und bestimmt, auf welche 
Gruppen sich die Nachwahl erstreckt. Bei einer Nachwahl sind die fehlenden Mitglieder 
sowie Ersatzmitglieder zu wählen. 

(3) Ändert sich die Zahl der Fachbereiche, sind die Organe der betroffenen Fachberei-
che neu zu wählen. In diesem Falle ist gleichzeitig auch die Vertretung der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der betroffenen Fachbereiche im Senat neu 
zu wählen. 

(4) Für eine Wiederholungswahl und für eine Nachwahl gelten die für die Hauptwahl 
maßgebenden Bestimmungen entsprechend. Findet die Wiederholungswahl im glei-
chen Semester wie die Hauptwahl statt, wird nach den für die Hauptwahl maßgebenden 
Wahlvorschlägen und Wählerverzeichnissen gewählt, sofern die Wahl nicht wegen der 
Wahlvorschläge oder der Wählerverzeichnisse für ungültig erklärt worden ist. 

 

§ 35 
Inkrafttreten 

Diese Wahlordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Uni-
versität Koblenz-Landau in Kraft, frühestens am 01. März 2022.   

 

 

 

Koblenz, den 3. Februar 2022   Prof. Dr. Stefan Wehner 
Vizepräsident für Koblenz 


